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PLZ

StraÇe

Telefonnummer Faxnummer EMail

Hausnummer

Ort

Landratsamt Zwickau
Sozialamt

Postfach 10 01 76
08067 Zwickau

nat¿rliche Person gemeinn¿tziger Trªger, Verein oder Verband

Religionsgemeinschaft mit dem staatlich anerkannten Status einer Kºrperschaft des ºffentlichen Rechts bzw. deren Untergliederung

1. Antragsteller/in

Bankverbindung

Vorsteuerabzugsberechtigt Ja Nein

f¿r die Fºrderung von Ausgaben f¿r die 
Bereitstellung und Durchführung von 
Arbeitsgelegenheiten 
(Ä 3 Abs. 1 Nr. 1c SªchsKomPauschVO)
f¿r das Jahr

kommunale Gebietskºrperschaft Trªger der freien Wohlfahrtspflege

wissenschaftliche Einrichtung in Kooperation mit gemeinn¿tzigen Trªgern oder kommunalen Gebietskºrperschaften

Anschrift

Vertretungsberechtigte/r
Vorname

Funktion

Nachname

Ansprechpartner/in
Vorname Nachname

Anerkennung der Gemeinn¿tzigkeit Ja Nein

Fºrderung sozialer Dienste

Name/Bezeichnung
des Antragstellers

Kontoinhaber (wenn vom Antragsteller abweichend) Institut/Bank

IBAN

Antrag auf Gewährung einer Zuwendung
nach § 3 Sächsische Kommunalpauschalen-
verordnung
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2. Vorhaben (Maßnahme, Verwendungszweck)

3. Gesamtausgaben des Projektes

4. Zuwendung

Kurze, aber eindeutige Beschreibung des Vorhabens (Darstellung und Begr¿ndung des geplanten Vorhabens, Konzept, Ziel, Ort, Zielgruppe, Teilnehmerzahl)

Gegenstand der beantragten Fºrderung - Sachkosten und Personalkosten

Hinweis: Wenn der Antragsteller/die Antragstellerin f¿r dieses Vorhaben zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, sind hier die Kosten ohne Umsatzsteuer anzugeben.

Gesamtausgaben lt. Kosten- und Finanzierungsplan

5. Zeitplan MaÇnahmebeginn MaÇnahmeende
Hinweis: Zuwendungen d¿rfen nur f¿r solche Vorhaben bewilligt werden, die noch nicht begonnen haben. Ein fºrderunschªdlicher MaÇnahmebeginn kann
beantragt werden, wenn das Projekt bei Antragstellung noch nicht begonnen hat, mit hinlªnglicher Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass
ausreichende finanzielle Mittel zur Verf¿gung stehen und sich aus dem Antrag ein besonderes regionales bzw. lankreisweites Interesse an dem Vorhaben
ergibt.

Aber: Mit der Zustimmung zum vorzeitigen MaÇnahmebeginn ist noch keine endg¿ltige Entscheidung ¿ber die Bewilligung der beantragten Fºrderung der
MaÇnahme getroffen.

Zu meinem/unserem o.g. Antrag beantrage(n) ich/wir die Genehmigung des vorzeitigen MaÇnahmebeginns zum

Die Notwendigkeit des vorzeitigen MaÇnahmebeginns wird wie folgt begr¿ndet

Mir/uns ist bekannt, dass die Genehmigung des vorzeitigen MaÇnahmebeginns keinen Rechtsanspruch auf eine spªtere Fºrderung
beg¿ndet und ich/wir das volle Finanzrisiko trage(n).

Ort / Datum Unterschrift / Dienstsiegel bzw.
Stempel

(falls Platz nicht ausreicht, die Begr¿ndung bitte auf gesondertem Blatt)



6. Kosten und Finanzierungsplan

6.1 Einnahmen/Zuwendungen

Art der Einnahmen
Finanzplan
Antragsjahr

beantragte Zuwendung Sozialamt - Landkreis Zwickau

Eigenmittel/Mittel Dachverband

sonstige Einnahmen (bitte benennen):

Summe der Einnahmen

6.2 Ausgaben

Personalkosten (Anleiter)

Art der Ausgaben Gesamtausgaben
förderfähige

Summe*

Summe Sach- u. Personalkosten*

Sachkosten (insb. Arbeitskleidung, Arbeitsmaterial, Arbeitsgerªte) (Bitte benennen)

* f¿r AGH max. 500 Euro je bereitgestellter und durchgeführter Arbeitsgelegenheit pro Jahr 

Bitte benennen,
ggf. Berechnung erläutern



7. Erklärung
Hinweis: Auf die Gewährung von Zuwendungen durch den Landkreis Zwickau besteht kein Rechtsanspruch.
Eine Förderung erfolgt im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel.

Der/die Antragsteller/in erklärt, dass

- der Kostenplan nach den Grundsätzen einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung aufgestellt wurde,

- die Angaben in diesem Antrag (einschließlich Anlagen) vollständig und richtig und dass insbesondere alle mit
dem Förderzweck zusammenhängenden Einnahmen angegeben wurden,

- jegliche Änderungen zu den vorstehenden Antragsangaben unaufgefordert und unverzüglich dem Sozialamt mitgeteilt
sowie datenschutzrechtliche Bestimmungen nach den geltenden Rechtsvorschriften eingehalten und

- keine anderweitigen Fördermittel für das Vorhaben in Anspruch genommen werden***.

*** Die Förderung ist für Aufwendungen ausgeschlossen, die

Ort / Datum Unterschrift / Dienstsiegel bzw.
Stempel

Dem Antrag sind folgende Anlagen beigefügt

Projektbeschreibung (inkl. detaillierter Ausgabenübersicht)

Bestätigung des Finanzamtes über die Gemeinnützigkeit

Eintragung Handels-/Vereinsregister

- bereits mit der Kostenpauschale nach § 10 a des Sächsischen Flüchtlingsaufnahmegesetzes vom 25. Juni 2007
(SächsGVBl. S. 190), das zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 14. Dezember 2018 (SächsGVBl. S. 782) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, abgegolten werden (insbesondere Aufwandsentschädigung für in Anspruch 
genommene Arbeitsgelegenheiten im Sinne von § 5 Absatz 1 des Asylbewerberleistungsgesetzes),
- nach dem Ehrenamtsförderprogramm „Wir für Sachsen“ vom 26. August 2021(SächsABl. S. 1142), enthalten in der 
Verwaltungsvorschrift vom 23. November 2021 (SächsABl. SDr. S. S 230), in der jeweils geltenden Fassung, gefördert 
werden (Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich tätige Personen).
- nach § 3 Abs. 1, Nr. 2, 3 SächsKomPauschVO vom 14.Oktober 2021 (Sächs.GVBl. S. 1221) in der jeweils geltenden 
Fassung gefördert werden.
- durch anderweitige Mittel des Freistaates Sachsen, des Bundes oder europäischer Foörderprogramme gefördert 
werden.

Hinweise 
Die Zuwendung wird als Projektförderung in Form eines monatlichen Festbetrags pro bereitgestellter und durchgeführter 
Arbeitsgelegenheit nach § 5 Absatz 1 Asylbewerberleistungsgesetz gewährt.
Zuwendungsfähig sind Sach- und Personalausgaben oder -auszahlungen, die den Landkreisen und Kreisfreien Städte 
oder den von ihnen mit der Wahrnehmung der Aufgaben beauftragten Träger mit der Bereitstellung von 
Arbeitsgelegenheiten nach § 5 Absatz 1 des Asylbewerberleistungsgesetzes entstehen und die dazu dienen, dass 
Asylsuchende die Arbeitsgelegenheit antreten können.
Dazu zählen insbesondere Ausgaben für Arbeitskleidung, Arbeitsmaterial und Arbeitsgeräte sowie für die Anleitung. 
Diese können in Form einer Pauschale von bis zu 500 Euro pro bereitgestellte Arbeitsgelegenheit nach § 5 Absatz 1 des 
Asylbewerberleistungsgesetzes angesetzt werden.
Die Pauschale ist vom Erstempfänger an den mit der Wahrnehmung der Aufgaben beauftragten Träger weiterzureichen, 
wenn dieser die Ausgaben trägt. 

8.

9. Datenschutzrechtliche Einwilligung
Der/die Antragsteller/in willigt mit seiner/ihrer Unterschrift in die Verarbeitung - insbesondere der Erhebung, Speicherung, 
Nutzung - und Weitergabe von Daten durch das Landratsamt Zwickau und die beteiligten Stellen (das Sächsische 
Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz und die Sächsische Aufbaubank - Förderbank) zum Zweck der 
Antragsbearbeitung, Bewilligung und Verwaltung der Zuwendung und der beantragten Maßnahme(n) ein. Er/Sie erklärt, 
dass er das Datenschutz-Informationsblatt DSGVO der SAB (Vordruck 64005) sowie des Landratsamtes Zwickau zur 
Kenntnis genommen hat.
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Datenschutzinformation  
zum Antrag/Verfahren auf Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialge-
setzbuch (SGB XII)  
- Art. 13 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) Erhebung beim Betroffenen 
- Art. 14 DSGVO Erhebung bei anderen Stellen oder Dritten 


1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit


Der Landkreis Zwickau verarbeitet (insbesondere erhebt, übermittelt und speichert) Ihre perso-
nenbezogenen Daten im Rahmen eines Antrages/Verfahrens auf Leistungen nach dem SGB XII 
– Sozialhilfe -.


2. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen


Verantwortlich für die Datenerhebung ist 


Landkreis Zwickau, Landratsamt 
Postfach 10 01 76, 08067 Zwickau 
Sozialamt 
E-Mail: sozialamt@landkreis-zwickau.de 
0375 4402-0 


3. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten


Landkreis Zwickau, Landratsamt 
Postfach 10 01 76, 08067 Zwickau 
Datenschutzbeauftragte/r 
E-Mail: datenschutz@landkreis-zwickau.de 
Tel.: 0375/4402-0 


4. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung


a) Zwecke der Verarbeitung:
Ihre Daten werden erhoben, um über Ihren geltend gemachten Leistungsanspruch auf Leistun-
gen nach dem SGB XII rechtskonform entscheiden zu können.  


b) Rechtsgrundlagen der Verarbeitung
Ihre Daten werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 DSGVO in Verbindung mit dem SGB XII und 
Zehnten Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) verarbeitet. 


5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten


Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an 


− im Zweiten Kapitel des SGB X genannte Stellen (gesetzliche Übermittlungsbefugnisse) 
− mit der Abwicklung der Zahlung befasste Stellen innerhalb des Landkreises Zwickau, insbe-


sondere die Kreiskasse 
− mit der Erbringung von Sozialleistungen beauftragte Dritte, insbesondere Pflegedienste, Pfle-


geheime, Leistungserbringer der Behindertenhilfe, sonstige Leistungserbringer  
− von der Erbringung von Sozialleistungen betroffene Dritte, insbesondere Schulen, weitere 


Kinder- sowie Bildungseinrichtungen, Essenanbieter, Vereine  
− mit der Begutachtung beauftragte Dritte, insbesondere Gesundheitsämter, Rentenversiche-


rungsträger, Medizinischer Dienst der Krankenkassen 
− zuständige Prüf- und Aufsichtsbehörde 
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6. Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland 
 
Ihre Daten werden nicht an Drittstaaten übermittelt. 
 
7. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 
 
Ihre Daten werden nach der Erhebung beim Landkreis Zwickau so lange gespeichert, wie dies 
unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für Akten zu Leistungen nach dem SGB 
XII gemäß Aktenplan erforderlich ist, in der Regel 10 Jahre nach Abschluss des Aktenvorganges. 
 
8. Betroffenenrechte 
 
Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 
 
Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die 
zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). 
 
Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berich-
tigung zu (Art. 16 DSGVO). 
 
Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung 
der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 
21 DSGVO). 
 
Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben und die Datenverarbeitung mithilfe auto-
matisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenüber-
tragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). 
 
Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche Stelle, ob 
die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 
 
Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Sächsischen Datenschutzbeauftragten. 
 
9. Widerrufsrecht bei Einwilligung 
 
Wenn Sie in die Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten durch den Landkreis Zwick-
au durch eine entsprechende Erklärung eingewilligt haben, können Sie die Einwilligung jederzeit 
für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 
erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt. 
 
10. Pflicht zur Bereitstellung der Daten 
 
Sie sind verpflichtet, Ihre Daten anzugeben. Diese Verpflichtung ergibt sich aus dem SGB XII i. 
V. m. SGB I und SGB X. 
Der Landkreis Zwickau benötigt Ihre Daten, um Leistungen nach dem SGB XII bearbeiten und 
über diese entscheiden zu können. 
Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, kann Ihr Antrag nicht bearbeitet werden und 
Leistungen nach dem SGB XII werden versagt/abgelehnt. 
 
11. Möglichkeit der Datenerhebung  bei anderen Stellen oder Dritten - Quelle der Daten 
 
Unter den Voraussetzungen des Zweiten Kapitels SGB X, insbesondere § 67a SGB X können wir 
die sich aus dem Antrag auf Leistungen nach dem SGB XII ergebenden erforderlichen Daten 
auch bei den in § 35 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch (SGB I) oder in § 69 Absatz 2 SGB X 
genannten Stellen oder bei anderen Personen oder Stellen erheben. 
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